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Teilweise Aufhebung des 
Missbrauchsbeschlusses (BRB 62) 

Mit dem Bundesratsbeschluss vom 14. Dezember 1962 betreffend Massnahmen gegen 
die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen des 
Bundes (kurz BRB 62) gilt in der Schweiz eine spezifische innerstaatliche 
Missbrauchsklausel zum Schutz von ausländischem Steuersubstrat vor 
missbräuchlicher Inanspruchnahme der Schweizer Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA). Der Bundesrat hat beschlossen, einen der beiden Missbrauchstatbestände des 
BRB 62 auf den 1. Juli 2017 aufzuheben. 

Beim aufzuhebenden Tatbestand handelt sich um die offensichtlich unrechtmässige 
Inanspruchnahme einer Steuerentlastung. Seine Streichung hat zur Folge, dass künftig die in 
einem DBA enthaltenen Voraussetzungen für eine steuerliche Entlastung auf Einkünften nur 
noch vom Quellenstaat zu prüfen sind. Die Schweizer Steuerbehörden, namentlich die ESTV, 
sind nicht mehr verpflichtet, die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des DBA, 
insbesondere das Recht zur Nutzung, zusätzlich aus ihrem Blickwinkel zu prüfen, wenn der 
Empfänger der entsprechenden Einkünfte sich in der Schweiz befindet. Die internationalen 
Entwicklungen von Regelungen zur Verhinderung des DBA-Missbrauchs sowie der Ausbau 
des grenzüberschreitenden Informationsaustausches haben den Bundesrat zur Aufhebung 
dieses Missbrauchstatbestandes bewogen. 

Der Bundesrat hat diese teilweise Aufhebung des BRB 62 ausserdem zum Anlass genommen, 
den BRB 62 formell von einem Bundesratsbeschluss in eine Verordnung umzuwandeln.  

Für Rückfragen: Sektion Bilaterale Steuerfragen und 

Doppelbesteuerung, Staatssekretariat für 

internationale Finanzfragen SIF 

Tel. +41 58 462 71 29, dba@sif.admin.ch 
 
Der folgenden Link führt zur Verordnung zur Anpassung des BRB 62. 

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2017/3343.pdf

